
Inländische Nachrichten

Objekttyp: Group

Zeitschrift: Neues helvetisches Tagblatt

Band (Jahr): 1 (1799)

PDF erstellt am: 28.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



r 256

Behandeln, wählend böch ihre Grundsatz« so zwek?
maßig sind, und nur einzelne Verbesserungen erfo?
dert werden. Äuchi ch kenne keinen Geist des helve?
tischen Volks, und glaube, wir müssen eher wider
denselben, als für denselben, eine Constitution ha?

den; denn jezt sehe ich nur Selbstsucht, Schläfrig?
keit, Trägheit, vielleicht gar Dummheit in unserm
Volk, und es ist unsre Sache, demselben fühlbar
zu machen, zu welch hohen Bestimmungen es be?

rufen ist. Ueberdem denke man an den 106. § der
Constitution; diesem gemäs sollen wir die Constitu-
tion abändern, und nicht von der konstitutionellen
Bahn abweichen; aus diesen Rüksichten also stimme
ich zum Gutachten, und fodere Tagesordnung über
Netschens Antrag.

Vetsch berichtigt seine Meinung dahin, daß er
nur die ganze Masse von Abänderungen, die der
Senat im Sinn hat, zu übersehen wünschte, und
darum Verwerfung der einzelnen Anträge fodert,
denjenigen ausgenommen, der den 106. Z der Con-
stitution zurükndnmt, indem er vor allem aus hier?
über freiere Hand zu erhalten wünscht.

Schlumpf anerkennt auch die Grundsatze
Vetschens als Resultate von langem philosophi?
fchem Nachdenken, kann aber dessen Schluß nicht
beistimmen. Die Constitution ist ein Korb voll
Früchte verschiedener Art, freilich find einige schlechte

darunter; ist es aber nicht besser, diese einzelne
wegzuwerfen, als den Korb und alle seine Früchte
fortznschmeisen? Ich stimme zum Gutachten der
Commission.

Ander werth kann dem Gutachten, des i c>6.

L wegen nicht beistimmen, weil er diesen und die
Aufsicht, die er auf die richterliche Gewalt ausübt,
nicht einreisten will, bis eine neue Aufsicht vorhan?
den ist; man wird den obersten Gerichtshof anfüh?
ren wollen als obersten Richter, aber laut der Con?

stitution kommen nicht alle Urtheile vor denselben,
und also wären hierüber die Cantonsgerichte ohne
Aufsicht; also müssen wir erst eine neue Aufsicht,
von Seite des obersten Gerichtshofs, oder irgend
einer andern zu ernennenden Behörde erschaffen,
«he wir die alte umstürzen können. Aus diesem
Grund also verwirft er das Gutachten der Com?
mission. (Die Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.
Schreiben des B. Puyoz, Regimentsfeldwebe!

des 3. Bataillons der 38. Halbbrigade, an
den B. Regierungsstatthalter Ruttimann.

Luzern 4. Frukt. 7. Jahr.
Bürger î

Den Kriegern aller Eorxs, die im Dienste vcr?

wundet oder verstümmelt worden, und die das M
litairspitai freundlich aufnahm, liegt die Erfüllung
einer geheiligten Pflicht ob. zVon der Dankbarkeit
reinsten Gefühlen gegen die Bürgerinnen dieser Eä»
mcinde belebt, wünschen si^, V. Regierungsstatt,
Halter, Sie möchten so gefällig seyn, den Ausdruk
derselben zn empfangen.

Die sorgfaltige Eile, mit der Ihre Bürgerinnen
uns Linderung und Erquickung verschafft, die auf,
richtige und gefühlvolle Theilnahme, die sieden
Schlachtopfern des Krieges bezeugt, und die Freuà
schaft, die sie den Franken bewiesen haben,--bieg
alles wird die Nation, deren Kinder wir sind,
dankbar erkennen. Und unsre Eltern, unsre Freunde,
0 diese uns theuren Fernen! sie werden keinen Tag

ihres Lebens, über die gütcvollen Menschen, die ans

unsere blutenden Wunden der theilnehmenden Zàrt,
lichkeit heilenden Balsam gössen, des Himmels be,

sten Seegen zu erflehen, versäumen.
So sehr es edlen Seelen ziemt, eine Hülfe, die

von verächtlichem Mitleid, mit höhnischem Lächeln

dargeboten wird, abzulehnen, so tröstend und kost?

ist es dagegen, jene aus der Güte und der Freund-

schaft zuvorkommender Hand zu empfangen.
Der Franke klagt über seine Leiden nur, wenn

kein Sieg sie gekrönt hat; unser Blur ist geflossen,

aber es hat den Sieg erfochten. Diese ucverzcu?

gung gewährt uns hohen Genuß; sie beseelt unsi'tN

Muth, sie mindert unsere Schmerzen.
Als treues Organ meiner Gefährten bitte >cy

Sie, den Ausdruk unserer dankbaren Gefühle anzw

nehmen, und dem liebenswürdigen Geschlechte, dc>g

Wir ihn zollen, zu überbringen.
Gruß und Hochachtung.

Puyoz.

Antwort des Negierungöstatthalters.

Bürger!
Es ist ungemein schmeichelhaft für mü-l,, AA

und Ihren Gefährten als Organ der Dankbare
bei den Bürgerinnen dieser Gemeinde dimeu -

können. Die ihrem Geschlecht angeborne G?
ihr gefühlvolles Wohlwollen, machen es zur l l>

Pflicht, dem Rufe der leidenden Menschheit r ll

genzneilen, und den Franken — den

Verbündeten unsrer Nation, Hülfe zu ke>sttn? ^
bei Erfüllung seiner Pflicht man noch au?.
nung rechnen darf, so ist ohne Geisel der t

tige Ausdruk Ihres Dankes, der schönste Loyn,

meine Mitbürgerinnen wünschen können. ^
Seyen Sie versichert, daß A der "? DU

metsch Ihrer Gefühle bei den Burgermmn die,

Gemeinde scyn werd«. Republ.
A U t t l l» u "
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